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Das Weltkulturerbe Dessau-Wörlitzer Gartenreich aus
denkmal- und naturschutzrechtlicher Sicht

Sinne des Übereinkommens, d. h. um
Denkmale, Ensembles und Stätten, die
aus geschichtlichen, künstlerischen
oder wissenschaftlichen Gründen
(Denkmale, Ensembles) oder als Wer-
ke von Menschenhand oder gemeinsa-
me Werke von Natur und Mensch
(Stätten) aus geschichtlichen, ästheti-
schen, ethnologischen oder anthropo-
logischen Gründen von außergewöhn-
lichem universellem Wert sind. Das
Dessau-Wörlitzer Gartenreich wurde
nach gründlichen Vorarbeiten im Jahr
2000 als Zeugnis der Gartenkunst dem
„Kulturerbe“ des Art. 1 und nicht dem
„Naturerbe“ des Art. 2 zugeordnet und
nach Art. 11 II des Übereinkommens in
die „Liste des Erbes der Welt“ einge-
tragen. Nach dem II. Abschnitt des
Übereinkommens erkennt jeder Ver-
tragsstaat nach Art. 4 an, dass es in
erster Linie seine eigene Aufgabe ist,
Erfassung, Schutz und Erhaltung in
Bestand und Wertigkeit des in seinem
Hoheitsgebiet befindlichen Kultur-
und Naturerbes sowie seine Weiterga-
be an künftige Generationen sicherzu-
stellen. Weiterhin hat sich jeder Ver-
tragsstaat im Rahmen der Gegebenhei-
ten seines Landes zu bemühen, z. B.
nach Art. 5 Buchst. d geeignete recht-
liche, wissenschaftliche, technische,
Verwaltungs- und Finanzmaßnahmen

zu treffen, die für Erfassung, Schutz,
Erhaltung in Bestand und Wertigkeit
sowie Revitalisierung dieses Erbes er-
forderlich sind. Das Welterbekomitee
hat in den letzten Jahren immer größe-
ren Wert darauf gelegt, dass die einge-
tragenen Kulturgüter auch einen aus-
reichenden tatsächlichen und rechtli-
chen Schutz genießen. Aus diesem
Grund müssen die Länder, die sich um
die Eintragung eines Gutes in die
Welterbeliste bemühen, den ihnen zur
Verfügung stehenden Verwaltungs-
rahmen benennen, d. h. insbesondere
den Rechtsstatus des Gutes (Eigentü-
mer, Schutz) sowie die Rechtsvor-
schriften zum Schutz des angemelde-
ten Gutes und ihre Wirkung. Dazu
gehören beim Gartenreich das Denk-
malschutz- und das Naturschutzge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt so-
wie das Bundesnaturschutzgesetz.
Weiterhin müssen die zuständigen
Verwaltungsbehörden genannt wer-
den, die Faktoren, die das Gut gefähr-
den, und die Gewährleistung einer
ständigen Überwachung des Gutes.
Trifft das auf ein Kulturgut, das die
Kriterien ansonsten erfüllt, nicht zu,
dann gibt man dem betreffenden Staat
Gelegenheit, die Schutzmaßnahmen
zu verbessern4. Im föderativen Staats-
aufbau ist daher nach Art. 34 des Über-

I. Zur UNESCO-Welterbekon-
vention
In der Erwägung, dass Teile des Kul-
tur- und Naturerbes von außerge-
wöhnlicher Bedeutung sind und da-
her als Bestandteil des Welterbes der
ganzen Menschheit erhalten werden
müssen, hat die UNESCO entspre-
chend der Präambel am 16.11.1972
ein Übereinkommen zur Schaffung
eines wirksamen Systems des ge-
meinschaftlichen Schutzes des Kul-
tur- und Naturerbes von außerge-
wöhnlichem universellem Wert be-
schlossen, das nach dem Beitritt der
Schweiz am 17.12.1975 noch im Eu-
ropäischen Denkmalschutzjahr in
Kraft getreten ist, jedoch für die da-
malige Bundesrepublik Deutschland
erst am 23.11.19761. Die ehemalige
DDR hat diesen Schritt erst Ende
1988 getan, so dass die Konvention
am 1.3.1989 für die DDR in Kraft
trat2. Hierbei konnte man für den Kul-
turgüterschutz an die mittlerweile
einhundertjährige Tradition der Haa-
ger Konventionen3 anknüpfen und
eine erste völkerrechtliche Verknüp-
fung von Kultur und Natur schaffen.
Zu Beginn des Übereinkommens
werden zunächst die Begriffe des
Kultur- und Naturerbes definiert. In
Art. 1 geht es um das „Kulturerbe“ im

Abb. 1. Dessau-Wörlitz, Palladio-
Brücke (Foto: H. Hofrichter).

Abb. 2. Dessau-Wörlitz, Blick vom Park auf den Ort Wörlitz mit der neugoti-
schen Ortskirche (Foto: H. Hofrichter).
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einkommens das Land für den wirksa-
men Denkmalschutz in der Pflicht
(Art. 30, 70, 83, 104a GG). Sachsen-
Anhalt kennt diese Verpflichtungen
gegenüber der UNESCO bereits, denn
es hat zuvor durch die Eintragung der
Stiftskirche, Schloss und Altstadt von
Quedlinburg (1994), der Bauhausstät-
ten in (Weimar und) Dessau (1996)
sowie der Luthergedenkstätten in Eis-
leben und Wittenberg (1996) schon
Verantwortung übernommen. Gemes-
sen an der Größe des Landes ist Sach-
sen-Anhalt somit überdurchschnitt-
lich repräsentiert. Bis Jahresende
2001 verzeichnet die Welterbeliste
jetzt 721 Kultur- und Naturstätten in
124 Staaten. Deutschland ist darin mit
25 Stätten vertreten, davon die bereits
genannten vier Welterbestätten aus
Sachsen-Anhalt. Wegen der weltweit
steigenden Beachtung der Welterbe-
liste und dem Wunsch der Länder, ihre
Kultur- und Naturgüter ins Licht der
Öffentlichkeit zu rücken, ist auch die
Akzeptanz bezüglich der Forderun-
gen der UNESCO gestiegen. Das be-
deutet, dass die Welterbekonvention,
obwohl sie für den einzelnen Grund-
stückseigentümer keine unmittelba-
ren Rechtswirkungen entfaltet, län-
gerfristig wegen der Verpflichtung
des Vertragsstaates und damit des
Landes, eine echte Rechtspflicht für
das Land und den Bund und damit
auch für die Behörden bedeutet5.
Folglich kann diese eingegangene
Verpflichtung bei der Gesetzesan-
wendung durch den Vertragsstaat der
Konvention nicht unbeachtet bleiben.
Diese auch faktische Wirkung hat sich
bei anderen bereits in die Welterbelis-
te aufgenommenen Kulturgütern wie
der Potsdamer Kulturlandschaft
(Schlösser und Parks von Potsdam-
Sanssouci) seit der Aufnahme von
1990 durch die Erweiterung des
Schutzgebietes 1999 um 14 Denkmal-
bereiche bestätigt.

Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist
seit der Aufnahme in die UNESCO-
Welterbeliste im November 2000 ein
Kulturerbe im Sinne des Art. 1 des
Übereinkommens zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt6

von außergewöhnlichem universellen
Wert. Ihm liegt ein weitreichendes
philosophisch-ethisches und pädago-
gisches Programm zugrunde, mit dem
über die Anlage als Kulturlandschaft
hinaus die Gesellschaft im damaligen
Fürstentum Anhalt-Dessau umfas-
send humanisiert werden sollte. Die

wichtigsten Schöpfer der Anlagen,
Leopold III. Friedrich Franz, Fürst
von Anhalt-Dessau (1740 bis 1817)7

und Friedrich-Wilhelm von Erd-
mannsdorf (1736 bis 1800), haben mit
ihren Werken insbesondere durch das
von der Antike übernommene klassi-
zistische Ideal der harmonischen Ein-
heit von Nutzung und Gestaltung zeit-
los gültige Maßstäbe gesetzt8. Von der
um 1800 gestalteten „Landesverschö-
nerung“ mit einer Fläche von etwa
700 km2 sind nach tiefgreifenden Ver-
änderungen in bestimmten Bereichen
der Kulturlandschaft heute noch etwa

145 km2 des ehemals etwa 300 km2

umfassenden Gartenreichs (insbeson-
dere West- und Ostpark) verblieben.

II. Zur Denkmaleigenschaft des
Gartenreichs
Die historische Kulturlandschaft des
Dessau-Wörlitzer Gartenreichs wur-
de mangels einer speziellen Denkmal-
schutzgesetzgebung in Sachsen-An-
halt9 dank ihrer unbestrittenen Denk-
maleigenschaft bis zum Europäischen
Denkmalschutzjahr zwar gepflegt,
doch erst nach den Denkmalschutz-
Verordnungen der DDR von 1952 und

Abb. 3. Dessau-Wörlitz, Spazierweg auf dem Elbdeich (Foto: H. Hofrichter).

Abb. 4. Dessau-Wörlitz, künstlich gestaltete Seenlandschaft (Foto: H. Hof-
richter).
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196110, nach Erlass des Gesetzes zur
Erhaltung der Denkmale in der Deut-
schen Demokratischen Republik
(Denkmalpflegegesetz) vom 19.7.
197511 gemäß der Bekanntmachung
der zentralen Denkmalliste der DDR
vom 25.9.197912 unter Nr. 8 des Ab-
schnitts V. „Denkmale der Land-
schafts- und Gartengestaltung“ nach
dem damaligen Denkmalpflegege-
setz der DDR umfassend geschützt.
Mit der Übergangsvorschrift des § 23
des Denkmalschutzgesetzes von
Sachsen-Anhalt (SachsAnhDenkm-
SchG) vom 21.10.199113 wurden bei
der Führung des neuen Denkmalver-

zeichnisses ausdrücklich die beste-
henden Denkmallisten zugrunde ge-
legt. Das entspricht auch der Praxis der
anderen Länder aus dem Bereich der
ehemaligen DDR14. Da Denkmal-
schutzrecht in der Bundesrepublik
nach Art. 30, 70, 83, 104a GG Sache
der Länder ist15, galt vor Erlass der
neuen Landesdenkmalschutzgesetze
nach Art. 9 des Einigungsvertrags vom
18.9.1990 das Denkmalpflegegesetz
der DDR von 1975 als jeweiliges Lan-
desrecht fort.
Die Kulturdenkmaleigenschaft des
(gesamten) Dessau-Wörlitzer Garten-
reichs wurde in einem Rechtsstreit um

einen Planfeststellungsbeschluss zum
Kies-Sand-Tagebau in der Nähe von
Sollnitz im Zusammenhang mit berg-
rechtlichen Fragen vom Verwaltungs-
gericht Dessau wegen des engen
Wortlauts der Kulturdenkmaldefiniti-
on als nicht zutreffend angesehen16.
Das Oberverwaltungsgericht (im Fol-
genden OVG) hat dieses Urteil im
Ergebnis bestätigt. Auch wenn es da-
bei nicht auf die denkmalrechtlichen
Probleme einging, wird nachstehend
wegen der für den Denkmalschutz ne-
gativen Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts (im Folgenden VG)
Dessau zunächst der Kulturdenkmal-
begriff unter Berücksichtigung der
UNESCO-Konvention zum Schutz
des Kultur- und Naturerbes der Welt
ausgelegt17. Da das Bergwerkseigen-
tum der Betreiber des Kies-Sand-Ta-
gebaus mit seiner gesamten Fläche im
Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“
liegt, wird nachstehend unter IV. auch
auf das Naturschutzrecht eingegan-
gen.
Nach § 1 I SachsAnhDenkmSchG ist
es Aufgabe von Denkmalschutz und
Denkmalpflege, die Kulturdenkmale
als Quellen und Zeugnisse menschli-
cher Geschichte und prägende Be-
standteile der Kulturlandschaft nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes
zu schützen, zu erhalten, zu pflegen
und wissenschaftlich zu erforschen.
Der Schutz erstreckt sich auf die ge-
samte Substanz eines Kulturdenkmals
einschließlich seiner Umgebung, so-
weit das für die Erhaltung, Wirkung,
Erschließung und wissenschaftliche
Erforschung von Bedeutung ist. Nach
der Begriffsbestimmung des § 2 I
SachsAnhDenkmSchG sind Kultur-
denkmale gegenständliche Zeugnisse
menschlichen Lebens aus vergange-
ner Zeit, die im öffentlichen Interesse
zu erhalten sind18. Eine Einschrän-
kung bezüglich der Ausdehnung oder
des Umfangs der Kulturdenkmale
kennt die Begriffsbestimmung des § 2 I
SachsAnhDenkmSchG nicht. Es
muss jedoch an dieser Schutzfläche
als Schutzgegenstand (Gartenkunst
ist Raumkunst) ein öffentliches Inter-
esse bestehen, d. h. das Kulturdenk-
mal muss von besonderer geschichtli-
cher, kulturell-künstlerischer, wissen-
schaftlicher, kultischer, technisch-
wirtschaftlicher oder städtebaulicher
Bedeutung sein.
Diese Kulturdenkmaleigenschaft ist
nach der erfolgten Aufnahme des Gar-
tenreichs im Jahre 2000 in die

Abb. 5. Dessau-Wörlitz, Nachguss der Brücke über den Severn bei Coalbrook-
dale (England 1791) als Fußbrücke im Maßstab 1:3 (Foto: H. Hofrichter).

Abb. 6. Dessau-Wörlitz, Nachbildung der von Weiden bestandenen Begräbnis-
insel Rousseaus im Park von Ermenonville (Foto: H. Hofrichter).
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UNESCO-Welterbeliste bezüglich
der wichtigsten Bedeutungmerkmale
wie geschichtlich19, kulturell-künstle-
risch20 oder wissenschaftlich21 unstrit-
tig, da mit dieser Eintragung sogar der
außergewöhnliche universelle Wert
international anerkannt ist. Die Frage
der dauerhaften Erhaltbarkeit stellt
sich bei gepflanzter Architektur in an-
derer Weise als bei Baudenkmalen22,
so dass die Frage nach der Erhaltung
auch für künftige Generationen
bei den gartendenkmalpflegerischen
Möglichkeiten23 hier keine Frage ist.
Somit kann es nur um die Frage der
Ausdehnung gehen. Der maßgebliche
Zeugniswert (Dokumentarwert) ist
der Gesamtwert des Gebietes24. Da die
Denkmalpflege gemäß ihrem gesetz-
lichen Auftrag bestrebt ist, historische
Zeugnisse gleich welcher Art mög-
lichst umfassend zu erhalten und die
Begriffsbestimmung des § 2 II Nr. 2
SachsAnhDenkmSchG auch für gan-
ze Stadtgrundrisse und -silhouetten
gilt, ist es Sache des Landesamtes für
Denkmalpflege (vgl. nachstehend
III.), die Ausdehnung bzw. Umgren-
zung des Kulturdenkmals nach fachli-
chen Kriterien festzulegen. Dem Do-
kumentationserfordernis kommt die
Aufgabe zu, die Begründung zu ver-
vollständigen und die Anwendbarkeit
des Gesetzes zu ermöglichen. Anders
als das Naturschutzrecht, das z. B.
Naturdenkmale nach § 22 SachsAnh-
NatSchG auf eine „Fläche bis zu 5
Hektar (flächenhafte Naturdenkma-
le)“ festlegt, schweigt das SachsAnh-
DenkmSchG zum räumlichen Um-
fang. Wegen der Einbeziehung der
Denkmalbereiche in den Kulturdenk-
malbegriff kann heute auch nicht
mehr aus dem Wort „Denkmal“ im
Sinne eines Monuments auf eine ge-
wisse Begrenzung geschlossen wer-
den. Das gilt auch für in Sachsen als
Sachgesamtheit nach § 2 I Sächs-
DenkmSchG geschützte Kulturdenk-
male, wie der Aufzählung des § 2 V
Buchst. c geschützte „Werke der Gar-
ten- und Landschaftspflege“25 zufolge
der Muskauer Park (Stiftung Fürst
Pückler Park) mit etwa 200 ha in Sach-
sen und etwa 400 ha in Polen.
In Brandenburg sind nach § 2 III 2
BbgDenkmSchG „gärtnerische Ge-
samtanlagen sowie Landschaftsteile“
einschließlich deren Umgebung als
Denkmalbereiche ausdrücklich ge-
schützt26.
Die Kulturdenkmaldefinition des § 2
SachsAnhDenkmSchG bedarf für die

Anwendung im Einzelfall der Kon-
kretisierung. Daher hat der Gesetzge-
ber in § 2 II SachsAnhDenkmSchG
die Begriffsbestimmung in Anleh-
nung an andere Denkmalschutzgeset-
ze ohne Anspruch auf Vollständigkeit
in sechs Gruppen von den Baudenk-
malen (Nr. 1) über Denkmalbereiche
(Nr. 2) bis zu den Kleindenkmalen
(Nr. 6) weiter konkretisiert. Die Gar-
tendenkmale hat er im Unterschied zu
einem Teil der anderen Denkmal-
schutzgesetze (z. B. § 2 IV Berl-
DenkmSchG27, § 5 V RhPfDenkm-
SchPflG28, § 2 VI ThürDenkmSchG29)

leider nicht als eigene Schutzkatego-
rie aufgeführt, sondern den Baudenk-
malen nach § 2 II Nr. 1 Satz 2
DenkmSchG auch die Garten-, Park-
und Friedhofsanlagen, andere von
Menschen gestaltete Landschaftstei-
le, produktions- und verkehrsbedingte
Reliefformen sowie Pflanzen-, Frei-
und Wasserflächen zugeordnet, ob-
wohl das eigentlich keine Baudenk-
male sind. Somit hat der Gesetzgeber
durch Fiktion das Ungleiche durch
gewollte Gleichsetzung einbezogen.
Auch wenn das Gartenreich weit über
die engen Vorstellungen eines her-

Abb. 7. Dessau-Wörlitz, gotisches Haus, das nach dem Vorbild englischer
Bauten im Stil des Gothic Revival entworfen wurde, Südwestfassade zeigt
Einflüsse der norddeutschen Backstein- und der englischen Tudorgotik (Foto:
H. Hofrichter).

Abb. 8. Dessau-Wörlitz, italienisches Bauernhaus (Foto: H. Hofrichter).
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kömmlichen Baudenkmalbegriffs
hinausgeht, der sich vielleicht an dem
Begriff der baulichen Anlagen nach
§ 2 der Landesbauordnung Sachsen-
Anhalt orientiert, ist das Gartenreich
sicher ein nach dem SachsAnh-
DenkmSchG geschütztes Kultur-
denkmal in Form einer Anlage, die als
Baudenkmal gilt. Gesetzestechnisch
hätte man das besser machen können.
Die geplante Novelle des Denkmal-
schutzgesetzes wird wegen der nega-
tiven Rechtsprechung eine Änderung
bringen30. Der bisherige Kulturdenk-
malbegriff darf entgegen der Auffas-
sung des VG Dessau auch in Verant-
wortung vor der UNESCO nicht dazu
führen, dass § 2 II Nr. 1 und/oder Nr. 2
SachsAnhDenkmSchG keine Anwen-
dung findet, falls die Gesetzesausle-
gung (d. h. nicht nur die Auslegung
des Wortlauts) das zulässt.
Bei Mehrheiten baulicher Anlagen
(§ 2 II Nr. 2 SachsAnhDenkmSchG)
musste sich der Gesetzgeber ebenfalls
von dem engen Begriff der baulichen
Anlagen im Sinne des Bauordnungs-
rechts im Interesse des Schutzauftrags
entfernen, um den in allen Landes-
denkmalschutzgesetzen geregelten
Bereichsschutz31 als flächenbezoge-
nen Schutz zu gewährleisten. Er tat
das nicht durch eine abstrakte Defini-
tion der Denkmalbereiche, sondern
durch eine Reihe von Einzelbeispie-
len (§ 2 II Nr. 2 Satz 2 SachsAnh-
DenkmSchG): Denkmalbereiche kön-
nen Stadtgrundrisse, Stadt- und Orts-
bilder sowie -silhouetten, Stadtteile
und -viertel, Siedlungen, Gehöftgrup-
pen, Straßenzüge, bauliche Gesamt-

anlagen und Einzelbauten, ein-
schließlich deren Umgebung, sein,
wenn das Bauwerk zu ihr in einer
besonderen historischen, funktiona-
len oder ästhetischen Beziehung steht.
Burgen und Schlösser als Zeugnisse
der ehemals Herrschenden werden
dabei anders als in Rheinland-Pfalz (§
5 Abs. 2 DenkmSchG) oder dem Saar-
land (§ 3 Abs. 2 DenkmSchG) nicht
ausdrücklich genannt, auch wenn sie
Einzeldenkmal und Denkmalbereich
sein können, eben auch zusammen mit
historischen Parks und Gärten32. Da-
mit können sogar Einzelbauten unter
den dort festgelegten Voraussetzun-
gen in Sachsen-Anhalt auch Denk-
malbereiche sein, obwohl sie bereits
Baudenkmale nach Nr. 1 mit ihren
Pflanzen-, Frei- und Wasserflächen
sein dürften. Folglich bilden Nr. 1 und
Nr. 2 eigentlich eine herkömmliche
Schutzkategorie als „bauliche Anla-
ge“ einschließlich deren Mehrheiten
oder Teile. Folgerichtig bilden die Nr.
3 und 4 die Kategorie der archäologi-
schen Kultur- und Flächendenkmale.
Entsprechendes gilt für die Kategorie
der beweglichen Denkmale (Nr. 5)
oder der Kleindenkmale (Nr. 6). Letz-
tere haben jedoch nur eigenständige
Bedeutung, soweit sie nicht schon
Baudenkmale nach Nr. 1 sind. Somit
kommt es bei den einzelnen Kategori-
en weniger auf den Gesetzeswortlaut,
sondern mehr auf die Besonderheiten
und den Bedeutungsgehalt der einzel-
nen Kategorie an33. Im Unterschied
zur unklaren und widersprüchlichen34

Begriffsbestimmung der Denkmalbe-
reiche in Nordrhein-Westfalen (§ 2 III

NWDenkmSchG)35, die in Sachsen-
Anhalt fast wörtlich übernommen
wurde, geht es nicht wie in Nordrhein-
Westfalen um verschiedenartige
Schutzsysteme (Verwaltungsakt oder
Satzung), die eine Abgrenzung not-
wendig machen, sondern bei beiden
Varianten um den Schutz kraft Geset-
zes, d. h. ohne untergesetzlichen Akt36.
Auch geht es anders als in Nordrhein-
Westfalen nicht um verschiedenartige
Schutzwirkungen (z. B. nur den
Schutz des Erscheinungsbildes), son-
dern in jedem Falle auch um Sub-
stanzschutz.

§ 2 II Nr. 2 SachsAnhDenkmSchG
befindet sich in seiner Stellung zu Nr.
1 nicht im Sinne einer ausschließen-
den Normenkonkurrenz. Beide sind
Gegenstände der „Baudenkmalpfle-
ge“ und stehen in einem inneren Zu-
sammenhang im Vergleich zu Nr. 3
und 4 als Gegenstände der „Boden-
denkmalpflege“. Mangels echter
Konkurrenz der Gegenstände von Nr.
1 und Nr. 2 (und Nr. 6) kann bei dem
Zusammentreffen beider Rechtssätze
das Dessau-Wörlitzer Gartenreich als
prägender Bestandteil der Kulturland-
schaft (§ 1 SachsAnhDenkmSchG)
sowohl „bauliche Anlage“ nach Nr. 1
sein (als Garten-, Park- und Friedhofs-
anlage und andere vom Menschen
gestaltete Landschaftsteile kraft Fikti-
on) als auch nach Nr. 2 „Mehrheiten
baulicher Anlagen“ ein Denkmalbe-
reich. Nach dem Wortlaut der Nr. 2
sind als Beispiele sogar Stadtgrund-
risse oder Stadtsilhouetten und deren
Umgebung aufgeführt, nicht aber aus-
drücklich Park- und Gartenanlagen
oder historische Kulturlandschaften.
Hier führt die vom VG Dessau37 vor-
genommene Wortlautinterpretation
bei den vorangegangen unbestimmten
Rechtsbegriffen wertenden Inhalts an
eine methodologische Grenze und
kann für die Problemlösung keinen
entscheidenden Beitrag leisten. Es
wurde insbesondere vom Gericht
nicht berücksichtigt, dass der Kultur-
denkmalbegriff auch unter der Vorga-
be der in § 1 SachsAnhDenkmSchG
festgelegten Grundsätze und nicht nur
nach dem Wortlaut der Definition aus-
zulegen ist. Daraus folgt für die
Rechtsanwendung, dass die Wortlaut-
und Wortsinnauslegung im Bereich
dieser unbestimmten Begriffe unter
dem Oberbegriff „Kulturdenkmale“
im vorliegenden Problemfall keine
Steuerungsfunktion haben kann. So-
mit war entgegen der Auffassung des

Abb. 9. Dessau-Wörlitz, Sonnenbrücke (Foto: H. Hofrichter).
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VG Dessau38 angesichts der Aufgabe
des Denkmalschutzes in § 1 Sachs-
AnhDenkmSchG, der bestehenden
Verpflichtungen aus übernationalen
und internationalen Übereinkommen
(z. B. Welterbekonvention von 1972,
vgl. vorstehend I.) und der bisherigen
Rechtstradition (Zugrundelegung der
ehemaligen DDR-Denkmallisten
nach § 23 SachsAnhDenkmSchG)
vom gesetzgeberischen Regelungs-
zweck kein Ausschluss evidenter
Denkmalbereiche, die sogar zum Kul-
turerbe der Welt gehören, gewollt. Nur
weil in Nr. 2 im Vergleich zu Nr. 1 das
Wort „auch“ fehlt, ist die Aufzählung
vom Sinn und Zweck der Norm nicht
abschließend. Es geht ebenso wie in
Nordrhein-Westfalen nicht um eine
auf Einzelmerkmale abgestellte Be-
trachtung entsprechend der Aufzäh-
lung, sondern um eine Berücksich-
tung verschiedener in § 2 in unter-
schiedlicher Weise zu kombinieren-
der Gesichtspunkte unter dem Ober-
begriff „Kulturdenkmal“. Die in
sprachliche Form gebrachte gesetzli-
che Festlegung der Denkmaleigen-
schaft will somit primär nur her-
kömmliche Kategorien wie Baudenk-
male einschließlich Denkmalbereiche
oder Bodendenkmale erläutern, da
dies wegen der Zuständigkeit ver-
schiedener Denkmalfachämter (Lan-
desamt für Denkmalpflege, Landes-
amt für archäologische Denkmalpfle-
ge) nach § 5 SachsAnhDenkmSchG
von Bedeutung ist. Entsprechendes
gilt für das Denkmalverzeichnis, das
nach § 18 SachsAnhDenkmSchG von
den Denkmalfachämtern im Rahmen
ihrer Zuständigkeit in getrennten Lis-
ten für Baudenkmale, bewegliche
Kulturdenkmale, archäologische Kul-
turdenkmale und Grabungsschutzge-
biete geführt wird.
Bei der Anwendung der (verbesse-
rungsfähigen) Begriffsbestimmung
des § 2 SachsAnhDenkmSchG (Kul-
turdenkmale) muss sich die Norm
möglichst widerspruchsfrei in die
Rechtsordnung einfügen. Das geht
nur, wenn in Nr. 2 als „Mehrheiten
baulicher Anlagen“ auch andere als
dort aufgezählte flächenhafte Denk-
male in den Schutzbereich subsumiert
und damit einbezogen werden.
Nach den bisher bereits dargelegten
Methoden der Gesetzesauslegung soll
ergänzend noch auf „die Politik des
Gesetzes“ als weitere anerkannte Aus-
legungsmethode39 zurückgegriffen
werden, da im Schutz aller Kultur-

denkmale nach § 1 SachsAnh-
DenkmSchG bereits ein eindeutiges
und eindimensionales Gesetzesziel zu
erkennen ist40. Außerdem wird die hier
vertretene Gesetzesauslegung von
dem der deutschen Rechtsordnung
immanenten Prinzip der verfassungs-
konformen Auslegung bestätigt, wo-
nach das Land nach Art. 36 IV der
SachsAnhLandesverfassung (LV),
unterstützt von den Kommunen, für
den Schutz und die Pflege der Denk-
male von Kultur und Natur sorgt. Der
Gesetzgeber, der das Nähere nach Art.
36 Abs. 5 SachsAnhLV im SachsAnh-
DenkmSchG geregelt hat, wollte in
Ausführung des Verfassungsauftrags
den in anderen Landesdenkmal-
schutzgesetzen und auch international
anerkannten Kulturdenkmalbegriff
durch § 2 II Nr. 2 SachsAnh-
DenkmSchG für den Bereichsschutz
nicht sachfremd einschränken. Damit
ist das Dessau-Wörlitzer Gartenreich
ein nach § 2 II Nr. 2 SachsAnh-
DenkmSchG geschützter Denkmal-
bereich, da es sich nicht nur auf eine
Gartenanlage, wie im Ostpark z. B.
den Tiergarten, das Luisium oder die
Wörlitzer Anlagen beschränkt, son-
dern alle diese Teilbereiche in ihrem
übergeordneten Funktionszusam-
menhang als ein Denkmalbereich ent-
sprechend der Rechtstradition um-
fasst.

Der vom VG Dessau hilfsweise gegen
die Denkmaleigenschaft des gesam-
ten Dessau-Wörlitzer Gartenreichs
angeführten Überlegung, ob die von
der Beklagten für richtig gehaltene
Auslegung von § 2 Abs. 2 Nr. 2 Sachs-
AnhDenkmSchG noch als verhältnis-
mäßige Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung im Sinne von Artikel 14 Abs.
1 GG angesehen werden könnte41, ist
entgegenzuhalten, dass diese Frage
nicht bei der Denkmalbenennung und
damit der Denkmalerkenntnis (In-
schutznahme als erster Stufe)42, son-
dern erst bei späteren Fragen, wie der
Genehmigungspflicht insbesondere
im Rahmen der Zumutbarkeit, eine
Rolle spielt43. Da die Denkmaleigen-
schaft aus rechtsstaatlichen Gründen
für alle gleich gelten muss, findet eine
Interessenabwägung bei der Festle-
gung der gesetzlichen Voraussetzun-
gen der Denkmaleigenschaft nicht
statt44.

III. Zur Festlegung der Denk-
maleigenschaft
Die Rechtssätze werden, wie darge-
stellt, als eine in sprachliche Form
gebrachte Entscheidungsregel im par-
lamentarisch-demokratischen Staat
gemäß dem Verfassungsauftrag durch
den Gesetzgeber festgelegt. Dieser
hat bewusst neben der Begriffsbe-

Abb. 10. Dessau-Wörlitz, Insel „Stein“ mit einer künstlichen Anhäufung von
Findlingen zu einer Vesuvnachbildung, hier in Tätigkeit; 1798 gezeichnet von
Kuntz, Kupferdruck der Chalkographischen Gesellschaft in Dessau aus: Lud-
wig Trauzettel, Die Wörlitzer Anlagen im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, Mün-
chen o. J., Abb. S. 25).
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stimmung „Kulturdenkmale“ auch
über die Zuständigkeit bei der Rechts-
anwendung Aussagen gemacht (z. B.
§ 8 I SachsAnhDenkmSchG). Dem-
zufolge sind zur Auslegung und An-
wendung des Kulturdenkmalbegriffs
an erster Stelle die Denkmalfachämter
nach § 5 SachsAnhDenkmSchG beru-
fen, d. h. hier das Landesamt für Denk-
malpflege Sachsen-Anhalt. Nach § 5
II 3 Nr. 1 SachsAnhDenkmSchG ist
die wissenschaftliche Erfassung, Er-
forschung und Dokumentation des
Bestandes an Kulturdenkmalen in
Sachsen-Anhalt Aufgabe des Landes-
amtes. Daher ist die Herausgabe der
„Denkmaltopografie“ für Sachsen-
Anhalt, wie der vorliegende Band
Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt
– Dessau-Wörlitzer Gartenreich,
199745, eine amtliche Pflichtaufgabe,
die von einem Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 8.12.197846

gestützt wird. Weiterhin ist die Füh-
rung des nachrichtlichen Denkmal-
verzeichnisses (§ 18 SachsAnh-
DenkmSchG) nach § 5 II 3 Nr. 2
SachsAnhDenkmSchG eine gesetz-
lich festgelegte Aufgabe. Außerdem
hat das Landesamt für Denkmalpflege
nach der anschließenden Nr. 3 des § 5
die Abgabe von fachlichen Stellung-
nahmen auf Verlangen der Behörden
sowie die Erteilung von Gutachten in
allen Angelegenheiten von Denkmal-
schutz und -pflege zur Aufgabe. Wei-
tere gesetzlich festgelegte Aufgaben,
wie die Schaffung wissenschaftlicher
Grundlagen für die Denkmalpflege
(Nr. 7), kommen hinzu. Das Landes-
amt für Denkmalpflege und das Lan-
desamt für archäologische Denkmal-
pflege (beim Landesmuseum für Vor-
und Frühgeschichte) haben bei Gut-
achten und Bewertungen nach § 5 III
SachsAnhDenkmSchG nur fachliche
Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
Die Rechtsprechung hat hierzu aner-
kannt, dass die Denkmalfachämter als
Denkmalfachbehörden dazu berufen
sind, sachkundige Stellungnahmen
zur Schutzwürdigkeit von Kultur-
denkmalen abzugeben. Gegen die
Verwertung dieser Stellungnahmen in
Verwaltungsstreitverfahren bestehen
daher keine Bedenken47. Das Landes-
amt für Denkmalpflege ist deshalb in
besonderem Maße dazu berufen, auch
in gerichtlichen Verfahren sachkundi-
ge Stellungnahmen zur Beurteilung
der Schutzwürdigkeit von Baudenk-
mälern [Baudenkmalen] abzuge-
ben48. Daher hat der Gesetzgeber bin-

dend festgelegt, dass das Landesamt
für Denkmalpflege, gerade weil es nur
fachliche Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen hat (§ 5 III SachsAnh-
DenkmSchG), auch für andere Behör-
den und Stellen die Denkmaleigen-
schaft und deren Umfang bindend
festlegt49.

IV. Die Eintragung des Garten-
reichs in das Verzeichnis nach
§ 18 SachsAnhDenkmSchG
Das Denkmalschutzgesetz von Sach-
sen-Anhalt betont in § 18 I 1, dass das
Denkmalverzeichnis nachrichtlich ist
und dass nach § 18 I 4 der Schutz
durch dieses Gesetz nicht davon ab-
hängig ist, dass Kulturdenkmale in
das Verzeichnis eingetragen sind.
Gleichwohl erinnern die Eintragungs-
modalitäten an ein öffentliches Re-
gister. Die Aufnahme erfolgt auf der
Grundlage des § 2 nach § 18 I 3
SachsAnhDenkmSchG nach Anhö-
rung der unteren Denkmalschutzbe-
hörden. Die Feststellung der Denk-
maleigenschaft ist durch das zuständi-
ge Denkmalfachamt dem Eigentümer,
Besitzer oder Verfügungsberechtigten
nach § 18 II 1 SachsAnhDenkmSchG
mitzuteilen. Dennoch ist diese Eintra-
gung bzw. Mitteilung zur Vermeidung
der Verwaltungsaktsqualität nach au-
ßen für den Denkmaleigentümer nicht
rechtstechnischer Anknüpfungspunkt
für weitergehende Verpflichtungen50.
Die Einsicht ist nach § 18 III Sachs-
AnhDenkmSchG jedem gestattet. Die
Eintragung in das Denkmalverzeich-
nis ist zu löschen, wenn nach Feststel-
lung des zuständigen Denkmalfach-
amtes die Voraussetzungen dafür ent-
fallen sind. Damit ist diese Regelung
den Grundsätzen des allgemeinen
Verwaltungsverfahrensrechts sehr na-
he. Schließlich wollte der Gesetzge-
ber wegen der Bestimmtheitsmängel
bei der Anwendung des wertausfül-
lungsbedürftigen Rechtsbegriffs
„Kulturdenkmal“ dafür Sorge tragen,
dass die den Normbetroffenen aus der
Unbestimmtheit der denkmalrechtli-
chen Tatbestände erwachsenen Belas-
tungen und Risiken möglichst gering
gehalten werden, und zugleich eine
eventuelle Verfassungswidrigkeit des
Schutzes kraft Gesetzes (ipsa lege)
vermeiden51. Gleichwohl sind die
Denkmallisten für die Behörden in
Sachsen-Anhalt nicht nur eine Denk-
malvermutung, sondern verbind-
lich52, auch wenn die Eintragung nach

außen hin keine Verwaltungsaktsqua-
lität hat. Hier gilt für den Staat und für
die Verwaltung etwas anderes als für
den Denkmaleigentümer53. Die Denk-
malliste darf außer von den zuständi-
gen Denkmalfachämtern (hier: Lan-
desamt für Denkmalpflege) von kei-
ner anderen Behörde geändert wer-
den. Selbst den Unteren Denkmal-
schutzbehörden ist wegen der Bin-
dungswirkung der Eintragung trotz
§ 8 I SachsAnhDenkmSchG keine Be-
fugnis zur Änderung eingeräumt. Der
von dem Denkmalfachamt festgelegte
Umfang des Dessau-Wörlitzer Gar-
tenreichs ist für die Behörden verbind-
lich.

V. Umgebungsschutz

In Einzelfällen wird man bei einem so
großen Denkmalbereich über den ge-
nauen Verlauf der Grenze streiten
können, beispielsweise wenn ein Be-
trieb für Kiessandtagebau jenseits ei-
nes auf jeden Fall noch zum geschütz-
ten Denkmalbereich gehörenden
Deichs die anschließenden landwirt-
schaftlich genutzten Flächen bis auf
20 m Tiefe ausbeuten und dann dort
einen See anlegen oder in größerer
Entfernung eine Windkraftanlage er-
richten will. Eben diese größtenteils
seit dem 18. Jahrhundert noch vorhan-
denen landschaftlichen Strukturen
und gestalteten Zusammenhänge ma-
chen die Besonderheit des Dessau-
Wörlitzer Gartenreichs unter denk-
malpflegerischem Aspekt aus. Die
Aufgabe des Denkmalschutzes (§ 1
Abs. 1 SachsAnhDenkmSchG), die
Einbeziehung der Umgebung bei den
Kulturdenkmalen wie Denkmalberei-
chen „einschließlich deren Umge-
bung“ (§ 2 II Nr. 2 SachsAnh-
DenkmSchG) – wobei der in § 10 Abs.
3 SachsAnhDenkmSchG geregelte
Substanzschutz auch den Umge-
bungsschutz erfasst54 – sowie die
nachfolgenden Vorschriften, wie § 14
SachsAnhDenkmSchG, bieten hier
rechtlichen Schutz, so dass wegen des
Substanzschutzes oder notfalls des
Umgebungsschutzes solche geplan-
ten Maßnahmen in aller Regel nicht
zulässig sein können. Hierbei ist zu
bedenken, dass es sich auch bei den
Wiesenflächen als Teil der histori-
schen Kulturlandschaft (statt künftig
landschaftsfremder Wasserflächen)
sehr wohl um eine kunstvoll gestaltete
Kulturlandschaft handelt. Sie besteht
nach den Feststellungen des dafür
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kompetenten Landesamtes für Denk-
malpflege im Mit- und Ineinander von
landschaftsbestimmenden und land-
schaftsverbindenden Elementen, von
zeichenhaft gesetzten Punkten, wie
den neu errichteten oder umgestalte-
ten Kirchen, den Denkmälern, die an
Ereignisse und Personen erinnern,
oder den mit einem Belvedere verse-
henen Schloss- und Funktionsbauten,
auch den weithin sichtbaren Deich-
wärterhäusern. Zugleich durchziehen
Hochwasserschutzbauten, Kanäle
und Alleen auf charakteristische Wei-
se das Land. Diese durchaus gegen-
sätzlichen Elemente sind durch Wie-
sen- und Feldflächen miteinander zu
einer – auf dem europäischen Festland
einmaligen – englisch anmutenden
Landschaft geformt. Damit wurde bei
der Umsetzung der Denkmalland-
schaft des aufgeklärten Absolutismus
im späten 18. Jahrhundert nichts dem
Zufall überlassen. Bei dieser Land-
schaftsgestaltung ist das allerdings für
den Laien nur schwerer ablesbar als
z. B. bei einem geometrischen, bei-
spielsweise barocken Garten; so gut
wurde die Kunst gleichsam versteckt.
Die Genehmigung einer solchen Um-
gestaltung der Umgebung des Welter-
bes als Denkmalbereich dürfte bereits
wegen Gefährdung der Substanz des
Kulturdenkmals nach § 14 I Nr. 1
SachsAnhDenkmSchG unzulässig
sein, in jedem Fall aber nach Nr. 3
wegen einer unzulässigen Verände-
rung der Umgebung des Kulturdenk-
mals55. Daher genießen, entgegen der
Annahme des VG Dessau, auch die
gartendenkmalpflegerisch unverzicht-
baren Sichtbeziehungen eben wegen
der Kunstfreiheitsgarantie des Art. 5
Abs. 3 S. 1 GG auch für die Garten-
kunst in Verbindung mit den denkmal-
rechtlichen Vorgaben uneinge-
schränkten Denkmalschutz56.
Die spezialgesetzlichen denkmal-
rechtlichen Möglichkeiten werden
durch das Landesplanungsgesetz
Sachsen-Anhalt vom 28. April 1998
und durch das Gesetz über den Lan-
desentwicklungsplan (LEP) des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 23. August
1999 abgesichert. Nach Nr. 3.5.5 wur-
de das Dessau-Wörlitzer Gartenreich
ausdrücklich als Vorbehaltsgebiet für
Kultur und Denkmalpflege festgelegt.
In diesen Vorbehaltsgebieten ist den
Belangen der Sicherung, Erhaltung
und Zugänglichmachung von bauli-
chen und landschaftlichen Kulturgü-
tern bei der Abwägung mit entgegen-

stehenden Belangen ein erhöhtes Ge-
wicht beizumessen. Zu den einzelnen
Kriterien wird auf die Dokumentation
der gemeindeübergreifenden Planung
„Die historische Infrastruktur im Des-
sau-Wörlitzer Gartenreich“57 Bezug
genommen. Allerdings kann sich im
Einzelfall nach § 48 Abs. 2 S. 1
BBergG, der hier nicht weiter behan-
delt wird, eine andere Bewertung er-
geben58.

VI. Naturschutzrecht

Ohne dass hier vertieft auf das dem
Denkmalschutz verschwisterte Natur-
schutzrecht59 eingegangen werden
kann, zeigt das Beispiel der geplanten
Kiessandabgrabung (vielleicht bis 20
Meter Tiefe), dass neben dem in jedem
Falle denkmalgeschützten Deich (mit
Wärterhaus) das seit dem 18. Jahrhun-
dert im Dessau-Wörlitzer Gartenreich
vertraute Erscheinungsbild der land-
wirtschaftlichen Nutzung jenseits des
Deichs zerstört und durch eine dort
nicht typische Wasserfläche ersetzt
werden würde. Das verstößt gegen die
unmittelbar geltenden Ziele und
Grundsätze des Naturschutzrechts.
Wegen der Bindungswirkung an die
bundesrechtlichen Vorgaben hat der
Landesgesetzgeber diese Ziele und
Grundsätze weitgehend übernom-
men, so dass die angestrebte Kies-
sandabgrabung auch mit dem Natur-
schutzgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (SachsAnhNatSchG) vom 11.
Februar 1992 nicht vereinbar ist. Zu-
nächst ist die angestrebte Maßnahme
mit der überkommenen „Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit von Natur und
Landschaft“ nach § 1 I Nr. 4
BNatSchG bzw. § 1 I Nr. 4 SachsAnh-
NatSchG nicht vereinbar. Die Neure-
gelung des BNatSchG vom Februar
2002 hat die Schutzmöglichkeiten
noch erweitert.
Nach § 2 I Nr.14 BNatSchG (n. F.
2002) bzw. § 2 I Nr. 13 SachsAnh-
NatSchG sind historische Kulturland-
schaften und Landschaftsteile von be-
sonderer Eigenart einschließlich sol-
cher von besonderer Bedeutung für
die Eigenart oder Schönheit geschütz-
ter oder schützenswerter Kulur-, Bau-
oder Bodendenkmäler, zu erhalten60.
Zusammen mit den Schutzausweisun-
gen des vierten Abschnitts des Sachs-
AnhNatSchG (§§ 17 f.) kann diese
Regelung verstärkt wirksam wer-
den61. Durch das Biosphärenreservat
(§ 19 SachsAnhNatSchG, § 25

BNatSchG) ist das Naturschutzanlie-
gen auch in seinen kulturellen Bezü-
gen zusätzlich abgesichert. Das muss
in der Güterabwägung nicht zuletzt
wegen der Kunstfreiheitsgarantie des
Art. 5 III GG dazu führen, dass denk-
malpflegerische Erhaltungs-, Instand-
setzungs- und Wiederherstellungs-
maßnahmen (§ 9 SachsAnhDenkm-
SchG)62 wie die Wiederanpflanzung
von Pyramidenpappeln an der Straße
zur Rousseauinsel63 aus gartendenk-
malpflegerischen Gründen als pro-
grammatische Einführung in die Wör-
litzer Anlagen möglich ist, auch wenn
diese Bäume aus der Sicht einiger Na-
turschützer nicht erwünscht sind.
Bereits vor Erlass des derzeitigen
SachsAnhNatSchG wurde auf Grund
des § 6 Nr. 1 des Umweltrahmengeset-
zes vom 29. Juni 1990 in Verbindung
mit §§ 12, 13 und 15 BNatSchG die
Verordnung über die Festsetzung von
Naturschutzgebieten und eines Land-
schaftsschutzgebietes von zentraler
Bedeutung als Biosphärenreservat
Mittlere Elbe vom 12.9.1990 erlassen.
In § 3 der Verordnung wird der Schutz-
zweck festgelegt, wobei nach
§ 3 V der Schutzzweck die Erhaltung
der Dessau-Wörlitzer Kulturland-
schaft als Denkmal der Landschafts-
und Gartengestaltung mit Gebietscha-
rakter einschließt. Bei den Geboten zu
den Schutzzonen sind nach § 5 III der
Verordnung wichtige Festlegungen
getroffen: Nach Nr. 6 sind denkmal-
pflegerische Ziele bei der Erhaltung,
Pflege und Gestaltung der Dessau-
Wörlitzer Kulturlandschaft als Denk-
mal der Landschafts- und Gartenge-
staltung zu gewährleisten. Damit hat
der Verordnungsgeber bei denkbaren
Konflikten zwischen einigen ökologi-
schen Zielen des Naturschutzes und
dem Ziel der Vielfalt, Eigenart und
Schönheit der Natur und Landschaft
zusammen mit den Zielen und Aufga-
ben des spezialgesetzlichen Denk-
malschutzes64 letzteren beim Garten-
reich die Priorität bestätigt. Hier fin-
den die gemeinsamen Bemühungen
von Natur- und Denkmalschutz im
Biosphärenreservat ihren sichtbaren
Ausdruck.
Ob der Natur- und Landschaftsschutz
dem streitbefangenen Vorhaben ent-
gegenstehen, brauchte das VG Dessau
nicht abschließend zu entscheiden, da
die Sache insoweit nicht spruchreif
war (vgl. § 113 Abs. 5 VwGO). Es hat
aber keinen Zweifel daran gelassen,
dass eine erhebliche Beeinträchtigung
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des Landschaftsbildes immer schon
dann vorliegt, wenn die äußere Er-
scheinungsform der Landschaft nach-
haltig verändert wird, wobei im Hin-
blick auf optische Beeinträchtigungen
Erheblichkeit regelmäßig dann gege-
ben ist, wenn das Vorhaben als Fremd-
körper in Erscheinung tritt und einen
negativ prägenden Einfluss auf das
Landschaftsbild hat. Aus § 8 Abs. 1 S.
2 Nr. 6 und Nr. 11 SachsAnhNatSchG
lässt sich die Wertung des Gesetzge-
bers entnehmen, dass gerade auch
Nassauskiesungen geeignet sind, das
Landschaftsbild erheblich zu beein-
trächtigen. Daher kommt das VG Des-
sau zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich
des optischen Erscheinungsbildes ei-
nes mehr als 20 ha großen Kiessees an
einem Ort, an dem solche Gewässer
landschaftsuntypisch sind, ein solcher
Ausgleich eines Eingriffes in das
Landschaftsbild schlechthin ausge-
schlossen ist65. Das Gericht hat damit
einer vorgelegten Beurteilung land-
schaftsästhetischer und kulturland-
schaftlicher Auswirkungen, wonach
die künftige Seefläche mit der Ausprä-

gung ihrer Uferbereiche im Sinne eines
Englischen Gartens eine höhere ästhe-
tische Wertigkeit erlangen könne als
die vorhandene intensiv genutzte
Ackerfläche66, eine klare und überzeu-
gende Absage erteilt. Schade ist, dass
das Gericht diese Überlegungen nicht
bereits bei den denkmalrechtlichen
Fragestellungen entsprechend nach-
vollzogen hat. Schließlich erstreckt
sich nach § 1 S. 2 SachsAnh-
DenkmSchG der Denkmalschutz auf
die gesamte Substanz eines Kultur-
denkmals einschließlich seiner Umge-
bung, soweit diese für die Erhaltung,
Wirkung, Erschließung und die wis-
senschaftliche Forschung von Bedeu-
tung ist. Da es in dem Rechtsstreit vor
dem VG Dessau um einen Planfeststel-
lungsbeschluss zur Frage des rechtmä-
ßigen Kiesabbaus bei Sollnitz im Gar-
tenreich ging, das zugleich Teil des
Biosphärenreservats ist, war nur der
Planfeststellungsbeschluss hinfällig,
so dass bei den weiteren wohl folgen-
den Verfahren die Kulturdenkmalei-
genschaft des Dessau-Wörlitzer Gar-
tenreichs berücksichtigt werden kann.

VIII. Ergebnis

Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist
in dem vom Landesamt für Denkmal-
pflege als Denkmalfachamt festge-
stellten und eingetragenen Umfang
ein geschütztes Kulturdenkmal nach
§ 2 SachsAnhDenkmSchG in Form
eines Denkmalbereiches. Diese
Schutzpflicht des Staates ergibt sich
im Kulturstaat (Art. 35 EinigungsV)
aus dem Verfassungsauftrag des Art.
36 SachsAnhLV und aus den gegen-
über der UNESCO bei der Eintragung
in die Welterbeliste eingegangenen
Verpflichtung des Staates zu einem
rechtlich und tatsächlich ausreichen-
den Schutz. Nach den in der Vergan-
genheit zu beklagenden Eingriffen in
die Substanz und das Erscheinungs-
bild des Dessau-Wörlitzer Garten-
reichs werden weitere Schädigungen
denkmalrechtlich nicht mehr hin-
nehmbar sein. Dies ergibt sich zu-
gleich auch aus der Verantwortung des
Staates und der Gemeinden für die
Erhaltung des Gartenreiches als histo-
rische Kulturlandschaft im Biosphä-
renreservat Mittlere Elbe.
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Stella Junker-Mielke

Gartendenkmale – Chance und Verpflichtung

Entwicklungsstudien am Beispiel der Parkanlagen Kleiner Tannenwald und Großer Tannenwald in
der Gartenlandschaft Bad Homburg v. d. Höhe

Auf einem Hügel im Südosten des
Taunus erhebt sich, 13 km nördlich
von Frankfurt/M., das von zwei Bä-
chen umflossenene Bad Homburger
Schloss.  Hier schufen die Landgrafen
von Hessen-Homburg im 18. und 19.
Jahrhundert eine Gartenlandschaft,
die in Qualität und Ausdehnung (122
ha) denen von Wörlitz und Potsdam
kaum nachsteht. Die historische Di-
mension dieser Gartenlandschaft hat
im letzten Jahrhundert zahlreiche Ver-
änderungen und Eingriffe hinnehmen
müssen, so dass sie sich Besuchern
heute nicht sofort erschließt.

Das Rückgrat der Anlage in Form ei-
ner Allee, an deren Verlauf sich einzel-
ne Gartenanlagen gruppierten, ver-
bindet auch heute noch das Bad Hom-
burger Schloss mit der ersten Garten-
schöpfung, dem Großen Tannenwald.
1770 initiierte Landgraf Friedrich V.
Ludwig die Anlage einer schnurgera-
den vom Bad Homburger Schloss in
Richtung Taunus verlaufenden, mit
Pappeln bepflanzten Allee, die, von
Lustgärten gesäumt, ihren vorläufi-
gen Endpunkt im Lusthain des Gro-
ßen Tannenwalds findet (Abb. 1).
Noch immer sind entlang dieser prä-

genden Achse der Tannenwaldallee
die Spuren früherer Gartenkunst er-
lebbar, so auch in dem zeitgleich ange-
legten Kleinen Tannenwald.
Die Geisteshaltung der Empfindsam-
keit, eine Betonung der Gefühlswelt
und der Phantasie, sowie Rousseaus
„Zurück zur Natur“ kamen dem We-
sen des Homburger Landgrafen Fried-
rich V. Ludwig (1748 bis 1820) sehr
entgegen und spiegeln sich auch in
seinen Gartenschöpfungen wider.
Verschlungene Wege, lauschige Win-
kel, stimmungsvolle Teehäuschen
und Tempelchen, versteckte Einsiede-


